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Norm

stmk NaturschutzG §13

stmk NaturschutzG §13a

stmk NaturschutzG §13b

stmk NaturschutzG §25

stmk V - Erklärung des Gebietes Niedere Tauern zum Europaschutzgebiet §2

stmk V - Erklärung des Gebietes Niedere Tauern zum Europaschutzgebiet §4

stmk V - Erklärung des Gebietes Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen zum Europaschutzgebiet

§2

stmk V - Erklärung des Gebietes Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen zum Europaschutzgebiet

§4

EWG-RL 92/43/EWG - FFH-Richtlinie 31992L0043 allg

EWG-RL 79/409/EWG - VS-Richtlinie 31979L0409 allg

Rechtssatz

Eine unmittelbare Beeinträchtigung der Nutzung von in einem Europaschutzgebiet erfassten Liegenschaften wird allein

durch die Einbeziehung ins Europaschutzgebiet ohne Festlegung von konkreten Ge- und Verboten in einer

abgrenzbaren Weise nicht bewirkt, sodass die Liebenschaftseigentümer in diesem Fall keinen Anspruch auf eine

Entschädigung nach § 25 stmk NaturschutzG haben.Eine unmittelbare Beeinträchtigung der Nutzung von in einem

Europaschutzgebiet erfassten Liegenschaften wird allein durch die Einbeziehung ins Europaschutzgebiet ohne

Festlegung von konkreten Ge- und Verboten in einer abgrenzbaren Weise nicht bewirkt, sodass die

Liebenschaftseigentümer in diesem Fall keinen Anspruch auf eine Entschädigung nach Paragraph 25, stmk

NaturschutzG haben.
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Auch; Beisatz: Hier: § 37 Abs 1 oö NaturschutzG. (T1)
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